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betreffend 
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1 Bericht des Kirchenrates zur Jahresrechnung 2025 
 

1.1 Gesamtergebnis 
 

In Tausend CHF (TCHF, gerundet) 2025 2024 

Total Aufwand 18’158 20’408 

Total Ertrag 18’178 20’560 
Jahresergebnis vor Bau- und Investitionsrechnung 19 151 

 

1.2 Entwicklung des Aufwandes 
 

• Im Berichtsjahr wurden TCHF 958 in den Erneuerungsfonds für 

Finanzliegenschaften zurückgelegt (Vorjahr TCHF 899).  

 

Dem Gebäudeversicherungswert von rund MCHF 69 stehen somit  

MCHF 12.684 im Erneuerungsfonds für Immobilien im Finanzvermögen 

gegenüber. 

 

• Analog den Vorjahren wurden 0.5% resp. TCHF 966 der 

Gebäudeversicherungssumme der Immobilien im Verwaltungsvermögen 

(MCHF 193.5) als Rücklage für die Erhaltung der kirchlichen Bauten als 

Reserve zurückgestellt.  

 

Somit stehen per Ende 2025 MCHF 13.209 in der Rücklage für die Erhaltung 

der kirchlichen Bauten zur Verfügung. 

 

1.3 Entwicklung des Ertrages 
 

• Die Erträge aus Liegenschaften im Finanzvermögen sind im Jahr 2025 leicht 

gestiegen (TCHF 7), währenddem der Liegenschaftsaufwand etwas tiefer 

ausfiel (TCHF 47).  

 

• Die Steuereinnahmen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Beim Kassa-

Prinzip werden die effektiv eingegangenen Steuererträge des laufenden 

Jahres ausgewiesen. In diesen Steuererträgen sind auch die Eingänge aus den 

Vorauszahlungen (provisorische Steuerrechnung) enthalten, was die Höhe der 

Erträge innerhalb eines Jahres verstetigt. Bei den Vorauszahlungen steht 

jedoch die effektive Veranlagung noch aus und deshalb wird nach dem 

Vorsichtsprinzip auf diesen Erträgen eine Wertberichtigung vorgenommen 

(siehe Anhang 7.6). 
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• Die Kirchensteuereinnahmen 2025 durch das Steuerinkasso des Kantons 

Basel-Stadt werden im Berichtsjahr rund MCHF 1.8 tiefer als im Vorjahr 

ausgewiesen und betragen MCHF 11.267. Hierzu gibt es verschiedene 

Gründe: 

 

o Im Berichtsjahr 2025 wurden durch den Kanton weniger 

Steuerpflichtige als 2024 veranlagt. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Veranlagungen 2026 nachgeholt werden.  

 

o Die monatlichen Überweisungen aus dem Kirchensteuerinkasso 

unterliegen erheblichen Schwankungen. Aufgrund der zeitverzögerten 

Auszahlung der im Dezember eingehenden Steuergelder im 

darauffolgenden Januar, bilden die ausgewiesenen Jahreserträge 2025 

faktisch den Zeitraum von Dezember 2024 bis November 2025 ab. 

Würden die Erträge nach dem Realisationsprinzip (effektiver 

Erwerbszeitraum) abgegrenzt, läge die Differenz zwischen den Jahren 

2024 und 2025 noch bei rund TCHF 600. Die Einnahmen 2024 fielen in 

diesem Fall geringer aus, während jene für 2025 höher zu beziffern 

wären. 

 

o Das Inkasso von Steuern aus den Jahren, in welchen die RKK noch selbst 

zuständig war, fällt in Zukunft weg.  

 

o Bis anhin wurde der Rückgang der Mitglieder durch höhere pro Kopf 

Steuereinnahmen kompensiert. Dieser Effekt ist aktuell nicht mehr zu 

beobachten. 

Der Haupteffekt der tieferen Steuereinnahmen liegt bei der geringeren Anzahl 

(relevanter) Veranlagungen und der ungünstigen Verschiebung der 

Auszahlungen. Ohne diese beiden Effekte wären die Steuereinnahmen in 

etwa auf dem Niveau der Vorjahre. 

 

1.4 Besonderheiten der Jahresrechnung 
 

• Erbschaft 

Die RKK hat eine Restzahlung in der Höhe von rund MCHF 1.0 aus einer 

Erbschaft erhalten. Die erste Tranche dieser Erbschaft wurde bereits im Jahr 

2023 eingebucht. 
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• Umbuchung Rückstellung Investitionsprogramm 2015-2025 

Aus dem Investitionsprogramm ist ein Teil der Rückstellungen in der 

Rechnung stehen geblieben. Diese Rückstellungen wurde umgebucht auf die 

allgemeine Rückstellung für Vorfinanzierung von Investition in Immobilien des 

Verwaltungsvermögen. 

 

• Auflösung Rückstellung für Bau von Photovoltaikanlagen 

Per 31.12.2025 betrug die Rückstellung noch rund TCHF 420. Durch die 

Ablehnung unsere Baugesuchs (Photovoltaikanlage Kirche St. Anton) ist die 

Rückstellung in dieser Höhe nicht mehr gerechtfertigt. Somit wurden TCHF200 

dieser Rückstellungen aufgelöst. Die RKK wird weiterhin Gelegenheiten für 

den Bau von Photovoltaik Anlagen prüfen und ggf. realisieren.  

 

• Teilweise Auflösung der Wertberichtigung aus dem Systemwechsel 

Steuererhebung 

Aufgrund der unter Kapitel 1.3 dargelegten Faktoren ist davon auszugehen, 

dass es sich bei der für das Jahr 2025 ausgewiesenen Minderung der 

Steuereinnahmen um einen Einmaleffekt handelt. Infolgedessen hat der 

Kirchenrat beschlossen, einen Teil der Wertberichtigung aus dem 

Systemwechsel der Steuererhebung im Umfang von TCHF 500 

ergebniswirksam aufzulösen (siehe 7.6). 

 

2 Antrag des Kirchenrates zur Jahresrechnung 2025 
 

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund der vorgelegten Jahresrechnung sowie des 

Prüfungsberichts der externen Revisionsstelle der nachstehenden Vorlage zu den 

Beschlussfassungen der Synode, wie in Kapitel 3 «Beschlüsse der Synode» formuliert, 

zuzustimmen.  

 

Basel, 12. Mai 2026     

Im Namen des Kirchenrates:   Im Namen der Verwaltung:  

 

Dr. Christian Griss, Präsident   Silvan Müller, Verwalter  

Patrick Kissling, Ressort Finanzen  
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3 Beschlüsse der Synode 
 

3.1 Rechtliche Grundlagen 
Gemäss §9 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 der Verfassung der RKK BS genehmigt die Synode 

den Voranschlag und die Jahresrechnung und sie nimmt Stellung zum Tätigkeits- und 

Verwaltungsbericht. Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission hat laut §10 

Ziffer 3 der Verfassung der RKK BS die Aufgabe, den Voranschlag und die 

Jahresrechnung zu prüfen, und nimmt mit separatem Bericht Stellung zum 

Seelsorge- und Verwaltungsbericht des Kirchenrates.  

 

3.2 Jahresrechnung 2025 
Die Synode genehmigt die Jahresrechnung 2025 der Römisch-Katholischen Kirche 

des Kantons Basel-Stadt mit einem Jahresüberschuss von TCHF 19. 

 

3.3 Überschussverwendung 2025 
Die Synode der RKK BS beschliesst auf Antrag des Kirchenrates und gestützt auf §9 

Abs. 1 Ziffer 6 der Verfassung der RKK BS und Art. 29 der Finanzordnung den 

 

Jahresüberschuss 2025 von       TCHF   19 

wie folgt zu verwenden: 

Zuweisung an freies Eigenkapital      TCHF   19 

 

Die obengenannten Beschlüsse sind zu publizieren. Sie unterliegen dem 

Referendum. 
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4 Jahresrechnung 

4.1 Bilanz 

4.1.1 Aktiven 
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4.1.2 Passiven 
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4.2 Erfolgsrechnung 

4.2.1 Aufwand 
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4.2.2 Ertrag 
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4.3 Bau- und Investitionsrechnung 
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5 Bericht der Revisionsstelle 
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6 Betriebsrechnung 

6.1 Bereich 1-3 (Behörden, Verwaltung, ök. Bildungswesen und 

Spezialseelsorge)  
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6.2 Bereich 4 (Pastoralraum Basel-Stadt)  
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6.3 Bereich 5-9 (Steuern, Finanzen und Vermögen) 
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7 Anhang 
 

7.1 Grundlagen und Organisation 
Die Gesamtheit der Stimmberechtigten ist das oberste Organ der Kantonalkirche. 

Stimmberechtigt sind alle über 16-jährigen Mitglieder der Römisch-Katholischen Kirche des 

Kantons Basel-Stadt (RKK BS).  

• Die Synode ist die oberste Behörde der Kantonalkirche (Legislative).  

• Der Kirchenrat ist das leitende und vollziehende Organ der Kantonalkirche 

(Exekutive).  

• Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission prüft Voranschlag, Jahresrechnung 

und nimmt Stellung zum Tätigkeits- und Verwaltungsbericht des Kirchenrates 

 

7.2 Revisionsstelle 
Im Auftrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission überprüft die Revisionsstelle, 

PricewaterhouseCoopers AG, Basel, die Jahresrechnung und erstellt einen Prüfbericht. 

 

7.3 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze 
Die Jahresrechnung wird in Anlehnung an das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 

(HRM2) erstellt. Die Jahresrechnung soll ein transparentes und den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der RKK BS 

vermitteln. Die Bewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens orientieren sich an den 

Verkehrswerten der Liegenschaften. Eine Verkehrswertschätzung der Immobilien wurde 

zuletzt im 2023/2024 durchgeführt. Bei der Ermittlung der Verkehrswertschätzungen wurde 

dem altersbedingten Zustand der Liegenschaften Rechnung getragen. Die erstmaligen 

Wertanpassungen wurden einmalig erfolgsneutral über eine Neubewertungsreserve im 

Eigenkapital geführt. Zukünftige Wertanpassungen sind über Wertberichtigungen der 

Erfolgsrechnung zu belasten und allfällige Neubewertungsreserven aufzulösen. 

Bewertungsgrundsätze 

Flüssige Mittel Nominalwert 

Forderungen Nominalwert; abzgl. Wertberichtigung 

Wertschriften Marktwert Stichtag 31.12. 
Sachanlagen des Finanzvermögens  Gestehungs-/Anschaffungskosten bei 

erstmaliger Bilanzierung 
Folgebewertung Bruttoertragswert 

Sachanlagen des Verwaltungsvermögens pro Memoria CHF 1 pro Einheit 
Verbindlichkeiten Nominalwert 

 

 

7.4 Laufende Rechtsverfahren 
Es bestehen zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages keine laufenden Rechtsverfahren.  
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7.5 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Es fanden nach dem Bilanzstichtag keine für die Jahresrechnung 2025 relevanten Ereignisse 

statt. 

 

7.6 Darstellung der Steuererträge 
Die Umstellung vom Veranlagungs- zum Kassa-Prinzip beim Steuerinkasso (siehe 1.3) hat 

eine Veränderung der Buchungspraxis zur Folge. 

 

Die Steuerforderungen wurden bis 2022 in den Aktiven als Ausstände aus den veranlagten 

Steuern abgebildet. Ab 2023 sind die Vorauszahlungen der Steuerzahler in den Aktiven als 

Guthaben und in den Passiven als Verpflichtungen dargestellt. Der Grund für diese Praxis 

liegt darin, dass wir auf den Vorauszahlungen nach dem Vorsichtsprinzip eine 

Wertberechtigung vornehmen, da diese noch nicht den definitiv veranlagten 

Steuerguthaben entsprechen. 

 

Berechnung Steuerforderung in den Aktiven  

 

Berechnung Laufende Verbindlichkeiten in den Passiven 

 

 

  

Steuerinkasso Kanton Basel Stadt 2025 2024

Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen für noch nicht veranlagte Steuern 11’427 11’172

Umbuchung Wertberechtigung Vorjahr Jahresabschluss 2022 -1’277 -1’776

Wertberichtigung 10% auf Vorauszahlungen und Wertberichtigung auf bereits veranlagte Steuerausstände -1’909 -1’610

Total Steuern Kanton Basel Stadt 8’241 7’786

Steuerinkasso RKK Basel Stadt (vor 2021) 2025 2024

Ausstehende Steuerforderungen 4 12

Wertberichtigung ausstehende Steuerforderungen bis 2020 RKK -37 -36

Total Steuern RKK Basel Stadt -33 -24

Steuerforderungen 8’209 7’762

Vorgang         (in TCHF) 2025 2024

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung/Sozialversicherungen 616 626

Vorauszahlungen Mieter 16 6

Steuerverbindlichkeiten RKK 0 0

Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen für noch nicht veranlagte Steuern 11’427 11’172

Laufende Verbindlichkeiten 12’059 11’804
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Berechnung der Steuererträge in der Ertragsrechnung 

Die Steuererträge in der Ertragsrechnung wurden nach dem Kassa-Prinzip (siehe 1.3) 

berechnet:  
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7.7 Liegenschaftsverzeichnis Verwaltungsvermögen 

 

Die in dieser Aufstellung aufgeführten Werte stellen den Gebäudeversicherungswert dar. 

Gebäude im Verwaltungsvermögen werden in der Bilanz gemäss Rechnungslegungspraxis 

HRM2 mit CHF 1 bewertet. 

 

Das Pfarrhaus Neubadstrasse 95 wurde inzwischen in das Finanzvermögen transferiert, wird 

bis zur Neubewertung aber noch im Verwaltungsvermögen aufgeführt.  
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7.8 Details zum Eigenkapital 

7.8.1 Eigenkapital 
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7.8.2 Entwicklung Eigenkapital 
 

 

 

 

  



Synode vom 23. Juni 2026 
Traktandum Nr. 10 

B&A Nr. 720 
 

24 
 

8 Spezialfonds 

8.1 Unterstützungsfonds 
 

 

in CHF 
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8.2 Jahrzeitenfonds 
 

 

in CHF 



 

 
 

 


